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Nachdruck, soweit nicht untersagt, ist nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet

Kartelle und Trusts und ihre Wirkungen.
(Vortrag von Dr. C. Staelielin an der XXV. Jahresversammlung des

Schweiz. Wirkereivereins.)

Verschiedene Vorkommnisse in unserer Industrie im In-
und Auslande veranlassen mich, Ihnen die allgemeinen Be-
griffe von Kartell und Trusts und ihre Wirkungen darzu-
legen, um Ihnen dann die Entwicklung des Kartellwesens
in Deutschland und der Trustsbildung in Amerika vor dem
Kriege zu zeigen, zwei Erscheinungen, an denen wir nicht
achtlos vorübergehen dürfen, sondern die für die Gestaltung
des Wirtschaftskrieges nach diesem Völkerringen, dessen
Ausgang heute noch niemand voraussagen kann, von grund-
legender Bedeutung sein werden.

Eine einheitliche Begriffsumschreibung des Wortes Kar-
teil findet sich in der heutigen Doktrin nicht.

Der deutsche Gelehrte Rundstein nennt ein Kartell eine
auf dem Wege freier Vereinbarung geschaffene Vereinigung
von selbständigen Unternehmern zum Zwecke der Einwirkung
auf die Produktions-, Preis- und Absatzverhältnisse durch
Beschränkung oder Beseitigung des freien Wettbewerbes.

Cosak, der bekannte Kommentator des deutschen Handels-
rechtes, faßt den Begriff bedeutend weiter, indem er sagt,
daß man unter Kartell Gesellschaften verstehe, die mehrere
selbständige Gewerbetreibende zwecks dauernder Förderung
ihrer im übrigen getrennt bleibenden Betriebe unterein-
ander eingehen.

Ganz allgemein kann von einem Kartell überall dort
gesprochen werden, wo selbständige Unternehmer sich ge-
stützt auf eine freie Vereinbarung zu einem gemeinsamen
Zwecke vereinigen und man kann je nach der P'orm dieser
Vereinbarung die Kartelle einteilen in organisierte und nicht
organisierte Kartelle.

Nicht organisierte Kartelle haben meistens die Form von
Verträgen oder schriftlicher Vereinbarungen, wobei sich die
Beteiligten zu gewissen Handlungen oder Unterlassungen
verpflichten. So war seinerzeit die Uebereinkunft der Fein-
Stricker, für den Verkauf ihrer Artikel in England gleiche
Konditionen zu stellen, nichts anderes als ein Kartellver-
sprechen. Allein die Praxis zeigt, und es war denn auch
das Resultat dieses P'einstrickerkartells nur eine Bestätigung
der Regel, daß solche bloße Vereinbarungen meistens daran
scheitern, daß einer der Beteiligten sich nicht an dieselben
hält und mangels der entsprechenden Organisation weder
gezwungen noch bestraft werden kann.

Die organisierten Kartelle werden in der Schweiz und
auch in Deutschland meistens in Ermangelung besonderer
Rechtsnormen in Form von Aktiengesellschaften oder Ge-
nossenschaften geschlossen, wobei die Statuten die Rechts-
folgen festsetzen, welche eintreten sollen, wenn ein Kartell-
Mitglied sein Kartellversprechen bricht. Zum leichten Vollzug
dieser Rechtsfolgen, welche meistens in Bußen bestehen,
wird in der Regel die Deposition von Wertpapieren oder
Wechseln verlangt als Kaution für eine eventuelle Kon-
ventionalstrafe.

Einige Kartelle nehmen auch einfach die Rechtsform
eines Vereines an ; so wird auch der S. W. V. in der Literatur
oft als Kartell aufgeführt, obschon unsere Statuten m. E.
zur Durchführung wirklicher Kartellgedanken nicht ausreichen.

Um die verschiedenen Kartellarten übersichtlich zur Dar-
Stellung zu bringen, teilt man die Kartelle am besten nach
dem Inhalte der den einzelnen Unternehmern auferlegten
Beschränkungen und dem damit verbundenen Zwecke ein
und kommt dann zur Unterscheidung von Preiskartellen,
Produktionskartellen, Nachfragekartelien, Absatzkartellen und
Beteiligungskartellen, wobei jedoch zu bemerken ist, daß
meistens nicht strikte die eine oder andere Form eingehalten
wird, sondern mannigfache Verschmelzungen und Variationen
der Kartellideen stattfinden.

1. Die Pr eis kart eile haben den Zweck, Mindest-
preise für den Verkauf, zuweilen auch als Höchstpreise für
den Einkauf festzusetzen. Unter die gleiche Kategorie ge-
hören m. E. auch die Kartelle, welche die Verkaufs-
bedingungen regeln, da diese Konditionen von ausschlag-
gebender Bedeutung auf den Preisen sind. So fällt unter
diese Kategorie die im letzten Jahre gebildete G. K. T.,
welche nicht nur Minimalpreise, sondern auch speziell für
den Verkauf nach den nordischen Staaten einheitliche Kon-
ditionen aufgestellt hat.

2. Die Produktionskartelle bezwecken, die Pro-
duktion der Nachfrage anzupassen, um zu verhindern, daß
eine Ueberproduktion mit all ihren Folgen, wie Preistreiberei,
Einräumung ungünstiger Zahlungsbedingungen etc. eintritt.
Die Einschränkung des Produktionsquantums kann dabei
dadurch herbeigeführt werden, daß jedem Unternehmer eine
Höchstziffer der Produktionsmenge zugestanden wird, oder
dadurch, daß durch Kontingentierung die Nachfrage ver-
teilt wird.

3. Das Absatz karteil kann entweder jedem Kartell-
mitglied ein bestimmtes Absatzgebiet zur Alleinbearbeitung
zuweisen, oder aber auch bezwecken, ein Absatzgebiet ge-
meinsam zu bearbeiten und die Aufträge unter die beteiligten
Unternehmer zu verteilen. Unter diese Kategorie würde
also insbesondere das in Gründung begriffene Exportkartell
der Rundstuhlwirker fallen.

4. Eine sekundäre Rolle spielen meistens die B e t e i -
1 i g u n g s - oder gewinnkontingentierenden Kar-
teile, die bezwecken, einen Teil des in allen Betrieben
erzielten Gewinnes auf die Kartellmitglieder zu verteilen.

5. Eine sehr große Rolle spielen sodann die Nach-
fragekartelle, welche sich nicht auf den Verkauf, sondern
auf den Einkauf des Rohmaterials, resp. der Halbfabrikate
beziehen oder aber einen Zusammenschluß der Unternehmer
gegenüber dem Arbeiteraufgebot darstellen, wobei Maximal-
lohnansätze vereinbart werden, oder Vereinbarungen bezw.
Einstellung streikender Arbeiter etc. aufgestellt werden.

Das sind kurz skizziert die verschiedenen Kartellgruppen,
wie sie heute unterschieden werden.

Beinahe alle Merkmale der Kartelle haben nun auch die
T rusts, nur stehen diese betreffs Organisationsformen weit
über den Kartellen, indem bei einem Trust die Selbständigkeit
der einzelnen Unternehmen ganz aulhört und eine eigentliche
Verschmelzung, eine Fusion derselben stattfindet. Die
wirtschaftliche Unabhängigkeit der einzelnen Trustteile hört
ganz auf und da der Trust das Angebot und die Nachfrage
völlig selbständig regelt, und somit alle Kartellzwecke in


	...

